
 

 

 
Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 

Der Oberbürgermeister 

 

Vorlagen-Nr. 

StVV OB-002/15 

HA       

   
 
 
Geschäftsbereich: OB Fachbereich: RStU Termin der Tagung: 28.01.2015 
 

Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 

 

Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 16.12.2014  Umwelt       

 Haushalt und Finanzen 20.01.2015  Hauptausschuss 21.01.2015 

 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen        Stadtverordnetenversammlung 28.01.2015 

 Soziales, Gleichstellung u. Rechte der 
Minderheiten 

      
 Beteiligung Ortsbeiräte nach 

KVerf       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur 08.01.2015  Information an AG Ortsteile       

 Wirtschaft, Bau und Verkehr 14.01.2015  JHA       

 

Beratungsgegenstand: 

Entlastung der Werkleitung des Eigenbetriebes  
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus 2013 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Dem Werkleiter Berndt Weiße wird für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 
31.03.2013 Entlastung erteilt. 
 

2. Dem Werkleiter Ralf Zwoch wird für den Zeitraum vom 01.04.2013 bis zum 
31.12.2013 Entlastung erteilt. 

  

____________________________________  
Holger Kelch  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     



Vorlagen-Nr.: OB-002/15 

 2 

3. Folgekosten: 

Problembeschreibung/Begründung: 

Gemäß § 7 Punkt 5 der EigV bedarf die Erteilung der Entlastung der Werkleitung der 
Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung.  
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTL Wirtschaftstreuhand Lausitz GmbH hat  dem 
Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes Sportstättenbetrieb einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt und es gibt keine Beanstandung hinsichtlich der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung der Werkleitung. 
 
Der Werksausschuss des Sportstättenbetriebes hat sich in seiner Sitzung am 20.11.2014 mit 
der Entlastung des Werkleiters für das Wirtschaftsjahr 2013 befasst und eine 
Beschlussempfehlung an die Stadtverordnetenversammlung ausgesprochen. 
 
Für den Zeitraum von Januar bis März 2013 war Herr Berndt Weiße vorübergehend als 
Werkleiter des Sportstättenbetriebes eingesetzt. Seit dem 01.04.2013 wurde Herr Ralf Zwoch 
zum Werkleiter bestellt. Die Entlastung der Werkleitung hat daher getrennt zu erfolgen. 
 
Die Beschlussvorlage Nr. OB-001/15 behandelt die Feststellung und Ergebnisverwendung 
des Jahresabschlusses 2013 des Eigenbetriebes Sportstättenbetrieb Cottbus. 
 
 
Anlage: 
Stellungnahme des Werksausschusses 

 

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 

Erträge:       
Aufwand:       

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 

Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 

Erträge:       
Aufwand:       

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 

Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

 

 
 


